
 

Ausgang, Partys und Feste 

 

Empfehlungen für Eltern von unter 16-jährigen und 

noch schulpflichtigen Kindern und Jugendlichen 

 

Möchte Ihr Kind eine Veranstaltung besuchen oder ausgehen, 

lassen Sie sich folgende Fragen beantworten: 

 Wer organisiert den Anlass? (Name, genaue Adresse, Telefon) 

 Wo findet der Anlass statt? (Adresse, Festnetzanschluss) 

 Welche erwachsene Person trägt die Verantwortung und übernimmt die Aufsicht? 

(Adresse, Erreichbarkeit) 

 Wie lange dauert der Anlass? (Empfehlung: bis 14-Jährige bis 21 Uhr, 14-16-Jährige 

bis 23 Uhr) 

 Für wen ist der Anlass vorgesehen? (Altersgruppe) 

 Wie ist geregelt, dass kein Alkohol (auch Alcopops!) abgegeben wird? 

 Wie ist das Nachhausegehen organisiert? (Weg, Transport, Begleitung) 

 Ist die Rückkehrzeit verbindlich vereinbart? 

 

Unter den folgenden Voraussetzungen sollten Sie die Teil-

nahme verbieten: 

 bei unklarem oder unbekanntem Organisator; 

 bei unklarer Verantwortlichkeit; 

 wenn der Anlass vor Schul- und Arbeitstagen stattfindet und länger als bis 20 

Uhr dauert. 

 wenn der Anlass ausserhalb der Region stattfindet; 

 wenn der Anlass im Freien stattfindet (an einem Gewässer, im Wald oder an 

ähnlichen Orten) und in die Nacht hinein dauert; 

 wenn nicht verbindlich deutlich gemacht ist, wann der Anlass beginnt und endet; 

 wenn der Anlass auf über 16-Jährige ausgerichtet ist; 

 wenn das Nachhausegehen nach dem Anlass nicht geplant ist; 

 wenn keine Rückkehrzeit vereinbart werden kann; 

 wenn die Gefahr besteht, dass sich die Kinder/Jugendlichen alkoholisierten oder 

drogenbeeinflussten Auto- oder MotorradlenkerInnen anvertrauen. 
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